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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

§ 1
(1) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Eilbek 13 für

den Geltungsbereich nördlich der Schellingstraße und west-
lich der Maxstraße (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 502) wird fest-
gestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Maxstraße – Schellingstraße – West-, Nord- und Ostgrenze des
Flurstücks 547, Nordgrenzen der Flurstücke 842 und 442 der
Gemarkung Eilbek.

(2) Das maßgebliche Stück des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans und die ihm beigegebene Begründung werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niederge-
legt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wird diese Verordnung nach § 12 Absatz 6 des Baugesetz-
buchs aufgehoben, weil das mit dem vorhabenbezogenen
Bebauungsplan zugelassene Vorhaben nicht innerhalb der

Verordnung
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Eilbek 13

Vom 19. November 2013

Auf Grund von § 10 in Verbindung mit § 12 des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2415), zuletzt geändert am 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in
Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplan-
feststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 19. Juni 2013 (Hmb-
GVBl. S. 306), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai
2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), geändert am 23. Dezember 2011
(HmbGVBl. 2012 S. 3), in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 7. August 2013 (BGBl. I
S. 3154, 3159, 3185), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgi-
schen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525,
563), zuletzt geändert am 20. Dezember 2011 (HmbGVBl.
S. 554), sowie § 1, § 2 Absatz 1 und § 3 der Weiterübertragungs-
verordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zu-
letzt geändert am 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, 147), wird
verordnet:
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im Durchführungsvertrag nach § 12 Absatz 1 Satz 1 des
Baugesetzbuchs bestimmten Frist durchgeführt wurde,
oder weil der Träger des Vorhabens ohne Zustimmung nach
§ 12 Absatz 5 Satz 1 des Baugesetzbuchs gewechselt hat und
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Durch-
führung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans inner-
halb der genannten Frist gefährdet ist, können keine An-
sprüche geltend gemacht werden. Wird diese Verordnung
aus anderen als den in Satz 1 genannten Gründen aufgeho-
ben, kann unter den in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs
bezeichneten Voraussetzungen Entschädigung verlangt
werden. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 des Bau-
gesetzbuchs bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans schriftlich
gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich
sind.

§ 2

Für die Ausführung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans gelten nachstehende Vorschriften:

1. Im allgemeinen Wohngebiet sind im Rahmen der festge-
setzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchfüh-
rungsvertrag verpflichtet.

2. Oberhalb der als Höchstmaß festgesetzten, obersten Ge-
schosse dürfen keine weiteren Geschosse errichtet werden.

3. Die festgesetzte Grundfläche von 1950 m2 kann durch die
in § 19 Absatz 4 Satz 1 der Baunutzungsverordnung in der
Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geän-
dert am 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548, 1551), bezeichneten

Anlagen bis zu einer Grundfläche von 2780 m2 überschrit-
ten werden.

4. An den Fassaden zur Maxstraße und zur Schellingstraße
sowie an den zum Innenhof ausgerichteten Fassaden sind
Überschreitungen der Baugrenzen durch Balkone, Erker
und Vorbauten um bis zu 2,5 m und durch Terrassen um
bis zu 5 m zulässig. An den übrigen Fassaden sind Über-
schreitungen der Baugrenzen durch Balkone, Erker und
Vorbauten um bis zu 1,5 m und durch Terrassen um bis zu
5 m zulässig.

5. Stellplätze sind nur in Tiefgaragen zulässig. Tiefgaragen
sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig.

6. Dachaufbauten sind, mit der Ausnahme von Zäunen für
Dachgärten, in einer Höhe von maximal 1,50 m zulässig
und müssen mindestens 3 m hinter den Gebäudekanten
zurückbleiben.

7. Nicht überbaute Tiefgaragen sind mit Ausnahme von
Wegen, Spielflächen und Terrassen mit einem mindestens
50 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu verse-
hen und dauerhaft zu begrünen. Im Bereich von Baum-
pflanzungen auf Tiefgaragen ist auf mindestens 12 m2 ein
1 m starker durchwurzelbarer Substrataufbau herzustellen.
Bei Ausfall der Begrünung ist gleichwertiger Ersatz zu
schaffen.

8. Für je 400 m² der zu begrünenden Grundstücksflächen,
auch solcher, die durch Tiefgaragen unterbaut sind, ist
mindestens ein Baum zu pflanzen. Für Baumpflanzungen
sind standortgerechte, kleinkronige Laubbäume mit
einem Mindeststammumfang von 14 cm, in 1 m über dem
Erdboden gemessen, zu verwenden. Die Baumanpflanzun-
gen sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang ist gleichwerti-
ger Ersatz zu pflanzen.

9. Dachflächen mit einer Neigung bis zu 20 Grad sind mit
einem mindestens 13 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und extensiv zu begrünen. Bei
Ausfall der Begrünung ist gleichwertiger Ersatz zu schaf-
fen. Ausnahmen von der Begrünung sind bei wohnungsbe-
zogenen Terrassen und technischen Anlagen möglich.

10. Im Bereich der Grundstücksgrenze zwischen dem Flur-
stück 444 der Gemarkung Eilbek und den südlich im Plan-
gebiet angrenzenden Flurstücken 842 und 442 sind gering-
fügige Überlagerungen der Abstandsflächen zwischen der
Blockrandbebauung entlang der Maxstraße und dem Be-
standsgebäude im rückwärtigen Grundstücksteil des Flur-
stückes 444 zulässig. Im Übrigen sind die Abstandsflächen
des Vorhabens im Plangebiet nachzuweisen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 19. November 2013.

Das Bezirksamt Wandsbek
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Eilbek 14 für den in der Anlage
durch eine durchgehende schwarze Linie umgrenzten Gel-
tungsbereich zwischen dem Eilbeker Weg, der Maxstraße und
beiderseits der Schellingstraße in Eilbek (Bezirk Wandsbek,
Ortsteil 502) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Eilbeker Weg – Maxstraße – Süd- und Westgrenze des Flur-
stücks 444, Südgrenzen der Flurstücke 87 und 84, Ostgrenze
des Flurstücks 543 – Schellingstraße – Maxstraße – Südgren-
zen der Flurstücke 426, 2455, 694, 556, 469, 555, 306, 451, 661,
450, 449, 448, 441 und 458, Westgrenzen der Flurstücke 458,
548, 549 und 343 der Gemarkung Eilbek.

(2) Die Begründung des Bebauungsplans wird beim Staats-
archiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Die Begründung kann auch beim örtlich zuständigen
Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei eingese-
hen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt
vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung erwor-
ben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem ört-
lich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214
Absatz 2 a des Baugesetzbuchs beachtlich sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans wird in der
zeichnerischen Darstellung des Durchführungsplans 
D 186/52 vom 27. Mai 1955 (HmbGVBl. S. 188) die
Festsetzung „Wohngebiet“ in die Festsetzung „allgemei-
nes Wohngebiet“ nach § 4 der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 
S. 133), zuletzt geändert am 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548,
1551), geändert. Für das allgemeine Wohngebiet wird eine
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt, ausgenom-
men die Flurstücke 562 (bisher: 562, 552, 733) und 2353
(bisher: 77) der Gemarkung Eilbek, für die eine GRZ von
0,5 festgesetzt wird.

2. Für das Flurstück 2455 (bisher: 554 bis 560) der Gemar-
kung Eilbek wird in der zeichnerischen Darstellung des
Durchführungsplans D 186/52 die Festsetzung „Geschäfts-
gebiet“ in die Festsetzung „allgemeines Wohngebiet“ nach
§ 4 BauNVO geändert. Für das allgemeine Wohngebiet
wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt.

3. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans wird in der
zeichnerischen Darstellung des Durchführungsplans 
D 186/52 die Festsetzung „Flächen für Läden“ in die Fest-
setzung „allgemeines Wohngebiet“ nach § 4 BauNVO
geändert. Für das allgemeine Wohngebiet wird eine GRZ
von 0,4 festgesetzt.

4. In den allgemeinen Wohngebieten werden Ausnahmen für
Tankstellen und Gartenbaubetriebe ausgeschlossen.

5. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird in der zeich-
nerischen Darstellung des Durchführungsplans D 186/52
die Festsetzung „Geschäftsgebiet“ in die Festsetzung
„Mischgebiet“ nach § 6 BauNVO geändert. Für das Misch-
gebiet wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt.

6. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird in der zeich-
nerischen Darstellung des Durchführungsplans D 186/52

Verordnung
über den Bebauungsplan Eilbek 14

Vom 22. November 2013

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit § 3 Absatz 1
und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt
geändert am 19. Juni 2013 (HmbGVBl. S. 306), § 4 Absatz 3
Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350,
402), geändert am 23. Dezember 2011 (HmbGVBl. 2012 S. 3),
in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt
geändert am 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154, 3159, 3185),
sowie § 1und § 2 Absatz 1 der Weiterübertragungsverordnung-
Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert
am 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, 147), wird verordnet:
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die Festsetzung „Mischgebiet“ in die Festsetzung „Misch-
gebiet“ nach § 6 BauNVO geändert. Für das Mischgebiet
wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt.

7. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird in der zeich-
nerischen Darstellung des Durchführungsplans D 186/52
die Festsetzung „Flächen für Garagen im Erdgeschoss“ in
die Festsetzung „Mischgebiet“ nach § 6 BauNVO geän-
dert. Für das Mischgebiet wird eine GRZ von 0,6 festge-
setzt.

8. In den Mischgebieten sind innerhalb der in der Anlage mit
„(A)“ oder „(C)“ bezeichneten Bereiche Einzelhandels-
betriebe mit Ausnahme von Versandhandels- und Inter-
nethandelsbetrieben unzulässig. Ausnahmsweise sind
Einzelhandelsnutzungen zulässig, die im unmittelbaren
räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Hand-
werksbetrieben und nicht störendem, verarbeitendem
Gewerbe stehen und in ihrer Größe untergeordnet sind.

9. In den Mischgebieten sind Tankstellen und Gartenbaube-
triebe unzulässig. Außerdem sind in den Teilen des Misch-
gebietes, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen
geprägt sind, Spielhallen und ähnliche Unternehmen im
Sinne von § 1 Absatz 2 des Hamburgischen Spielhallenge-
setzes vom 4. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 505) unzuläs-
sig. Ausnahmen von Vergnügungsstätten in den übrigen
Teilen der Mischgebiete werden ausgeschlossen.

10. Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse wird innerhalb der
in der Anlage mit „(A)“ oder „(C)“ bezeichneten Bereiche
auf zwei Vollgeschosse als Höchstmaß festgesetzt. Für die
in der Anlage mit „(B)“ bezeichneten Bereiche wird die
Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf vier Vollgeschosse
als Höchstmaß festgesetzt.

11. Innerhalb der in der Anlage mit „(C)“ bezeichneten Berei-
che wird zum Plangebiet der Verordnung über den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Eilbek 13 eine offene Bau-
weise festgesetzt.

12. Das Flurstück 1974 (Hochbunker) der Gemarkung Eilbek
wird als Mischgebiet nach § 6 BauNVO mit einer GRZ von
0,6 festgesetzt. Die vordere Baugrenze wird in einem Ab-
stand von 6 m zur Straßenlinie, die hintere Baugrenze in
einem Abstand von 18 m zur Straßenlinie festgesetzt. Es
wird eine geschlossene Bauweise festgesetzt.

13. In den allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten
sind entlang des Eilbeker Weges durch Anordnung der
Baukörper oder durch geeignete Grundrissgestaltung die
Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäude-
seiten zuzuordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn-
und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten
Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die
Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzu-
ordnen. Für die Räume in den lärmzugewandten Gebäude-
seiten muss ein ausreichender Schallschutz durch bauliche
Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und
Dächern der Gebäude geschaffen werden. Wohn-/ Schlaf-
räume in Einzimmerwohnungen und Kinderzimmer sind
wie Schlafräume zu beurteilen.

14. In den allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten ist
entlang des Eilbeker Weges für einen Außenbereich einer
Wohnung entweder durch Orientierung an lärmabge-
wandten Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutz-
maßnahmen wie zum Beispiel verglaste Vorbauten (zum
Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) mit teilgeöffne-
ten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese baulichen
Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht
wird, die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zuge-
hörigen Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 65 dB(A)
erreicht wird.

15. In den Mischgebieten sind entlang des Eilbeker Weges die
Aufenthaltsräume von gewerblichen Nutzungen, insbe-
sondere die Pausen- und Ruheräume, durch geeignete
Grundrissgestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen. Soweit die Anordnung an den vom Verkehrs-
lärm abgewandten Seiten nicht möglich ist, muss für diese
Räume ein ausreichender Schallschutz an Außentüren,
Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude durch
bauliche Maßnahmen geschaffen werden.

16. Dachflächen mit einer Neigung bis zu 20 Grad sind mit
einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und mindestens extensiv zu begrü-
nen. Ausnahmen von der Begrünung können zugelassen
werden.

17. In den Baugebieten muss der Durchgrünungsanteil auf
den jeweiligen Grundstücken mindestens 20 vom Hundert
betragen. Für je angefangene 300 m² der zu begrünenden
Grundstücksfläche ist mindestens ein Baum zu pflanzen
und dauerhaft zu erhalten.

18. In den allgemeinen Wohngebieten und in den Mischgebie-
ten sind Stellplätze in Tiefgaragen anzuordnen. Tiefgara-
gen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig, wenn Wohnruhe, Gartenanlagen, Kinder-
spiel- und Freizeitflächen nicht erheblich beeinträchtigt
werden. Für Tiefgaragen kann die festgesetzte Grund-
flächenzahl bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 über-
schritten werden. Tiefgaragen sind außerhalb der überbau-
ten Flächen mit einem mindestens 50 cm starken durch-
wurzelbaren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft
standortgerecht zu begrünen. Ausnahmen können zugelas-
sen werden.

19. Für festgesetzte Baumanpflanzungen und für Ersatzan-
pflanzungen sind standortgerechte, einheimische Laub-
bäume zu verwenden und zu erhalten. Die Bäume müssen
einen Stammumfang von mindestens 18 cm, in 1 m Höhe
über dem Erdboden gemessen, aufweisen. Bei Abgang ist
gleichwertiger Ersatz zu pflanzen. Geländeaufhöhungen
oder -abgrabungen im Kronenbereich dieser Bäume sind
unzulässig.

§ 3

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans bleiben im Übri-
gen die bisherigen Festsetzungen bestehen.

Hamburg, den 22. November 2013.

Das Bezirksamt Wandsbek
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A r t i k e l  1

Änderung des Landeswaldgesetzes

Das Landeswaldgesetz vom 13. März 1978 (HmbGVBl. 
S. 74), zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350,
369), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

1.1 Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die zuständige Behörde stellt zur Sicherung und Ent-
wicklung der Schutzfunktionen und der Erholungsfunk-
tion des Waldes einen Waldfunktionenplan auf und
schreibt ihn fort.

(2) Der Waldfunktionenplan erfasst und bewertet die
Waldfunktionen aller Waldbesitzarten und stellt sie in
Karte und Text dar. Er trifft Aussagen zur künftigen Ent-
wicklung der Waldfunktionen und benennt dafür erforder-
liche Maßnahmen. Der Wald ist nach Fläche, räumlicher
Verteilung, Zusammensetzung und Struktur so zu erhal-
ten, zu erweitern und zu gestalten, dass er seine jeweiligen
Funktionen bestmöglich und nachhaltig erfüllen kann.

(3) Die zuständige Behörde hat bei der Aufstellung und
Fortschreibung des Waldfunktionenplans die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung sowie die des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu beachten und die
Träger öffentlicher Belange sowie die beteiligten Wald-

und sonstigen Grundbesitzer, deren Interessen durch die
Waldfunktionenplanung berührt werden, rechtzeitig zu
unterrichten und anzuhören.“

1.2 In Absatz 4 werden die Wörter „forstliche Rahmenplan“
durch das Wort „Waldfunktionenplan“ ersetzt.

2. § 5 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

A r t i k e l  2
Änderung des Hamburgischen Gesetzes

zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes

§ 21 Absatz 1 Nummer 4 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 402), geändert am 23. Dezember 2011
(HmbGVBl. 2012 S. 3), erhält folgende Fassung:

„4. bei der Vorbereitung des Waldfunktionenplanes nach § 2
des Landeswaldgesetzes und“.

A r t i k e l  3
Änderung des Gesetzes

über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Hamburg

In Anlage 3 Nummer 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung in Hamburg vom 10. Dezember 1996
(HmbGVBl. S. 310), zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (Hmb-
GVBl. S. 350, 369), werden die Wörter „Forstlicher Rahmen-
plan“ durch das Wort „Waldfunktionenplan“ ersetzt.

Gesetz
zur Änderung des Landeswaldgesetzes

und zur Änderung weiterer Vorschriften
Vom 2. Dezember 2013 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Ausgefertigt Hamburg, den 2. Dezember 2013.

Der Senat


